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3.  Antrags- und Bewilligungsverfahren 
 
3.1 Zuständigkeiten und Antragsfristen 

1Bewilligungsbehörde für Anträge nach dieser Richtlinie ist die für den Maßnahmestandort zuständige 
Regierung. 2Die Bewilligungsbehörde ist auch zuständig für die Rücknahme oder den Widerruf des 
Bewilligungsbescheids oder für die Rückforderung von Zuwendungen. 3Erstanträge legt die 
Bewilligungsbehörde nach Prüfung der grundsätzlichen Förderfähigkeit mit einer fachlichen Stellungnahme 
dem StMGP zur Entscheidung vor. 4Förderanträge zur Fortführung bereits bestehender Maßnahmen und 
Projekte (Folgeanträge) sind bei der Bewilligungsbehörde jeweils bis zum 31. Dezember des dem 
beantragten Förderzeitraum vorausgehenden Jahres vorzulegen. 5Erstanträge sind bei der 
Bewilligungsbehörde bis jeweils spätestens zum 15. November des dem beantragten Förderzeitraum 
vorausgehenden Jahres vorzulegen. 6Bewilligungszeitraum ist das Kalenderjahr.

3.2 Beihilferechtliche Prüfung 

Die Bewilligungsbehörde prüft die Einhaltung der Vorgaben des EU-Beihilferechts.


